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Legistik und Recht; Fremdlegistik; LG-Vorarlberg 

Vbg Gesetz über die Erhebung einer Abgabe von Zweitwohnsitzen und 

Wohnungsleerständen, Sammelgesetz - Stellungnahme 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Seitens des Bundesministeriums für Inneres (BMI) ergehen die nachstehenden 

Bemerkungen: 

Artikel I – Gesetz über die Erhebung einer Abgabe von Zweitwohnsitzen und 

Wohnungsleerstände (Zweitwohnungsabgabegesetz – ZAG) 

Zu § 1 Abs. 2 lit. a:  

Es wird angeregt, bei der Wortfolge „Daten des Zentralen Melderegisters“ einen Verweis 

auf „§ 16 des Meldegesetzes 1991 (MeldeG), BGBl. Nr. 9/1992, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 173/2022,“ aufzunehmen. In weiterer Folge kann bei 

Verweisen die entsprechende Abkürzung „MeldeG“ verwendet werden. 

 

Zu § 7 Abs. 3: 
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Soweit die Regelung auf die Daten des Zentralen Melderegisters (ZMR) Bezug nimmt, 

sollte sowohl im Gesetzestext als auch in den Erläuterungen anstatt des 

„Zweitwohnsitzes“ der melderechtliche Begriff „weiterer Wohnsitz“ verwendet werden. 

 

Zu den Erläuterungen:  

Bei erstmaliger Nennung des MeldeG wäre auf Seite 4 ein vollständiger Verweis auch 

unter Angabe des Kurztitels und der Fundstellen aufzunehmen (siehe obigen 

Formulierungsvorschlag). In weiterer Folge kann die entsprechende Abkürzung verwendet 

werden. Zudem wird in den erläuternden Bemerkungen zu § 7 Abs. 2 angeregt, den Begriff 

„Zentrales Vereinsregister“ mit einem Großbuchstaben zu beginnen sowie bei der 

erstmaligen Nennung des ZMR die Abkürzung zu ergänzen: „des Zentralen Melderegisters 

(ZMR)“. 

 

09. Mai 2023 

Für den Bundesminister: 

Mag. Julian-Peter Sixtl 

Elektronisch gefertigt 
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